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Stand: 1.1.2011

Die Zeitschrift „Reflektor“ wird durch den ADFC 
Sachsen e.V. im Selbstverlag herausgegeben und 
erscheint 4 mal jährlich, im Februar, Mai, August 
und November. 

Sie wird in einer Auflage von 5000 Stück an Mit-
glieder, Behörden und Institutionen kostenlos frei 
Haus geliefert sowie auf Informationsständen des 
ADFC Sachsen an Interessenten verteilt und liegt 

Preise
Die Preise verstehen sich als Netto- = Bruttopreise; eine Mehrwertsteuer 
wird nicht berechnet.
Alle Anzeigen erscheinen grundsätzlich im Satzspiegel und werden als 
„Anzeige“ gekennzeichnet.

1/1 Seite 

255 x 184 mm
525,00 Euro 

1/2 Seite quer  

126 x 184 mm
275,00 Euro

1/3 Seite quer  

86 x 184 mm
210,00 Euro

1/4 Seite quer 

61 x 184 mm
170,00 Euro

2/5 Außenkante, 
1 Seite hoch
255 x 71,2 mm
275,00 Euro

2/5 Außenkante,
1/2 Seite hoch
126 x 71,2 mm
150,00 Euro

Rabatte
Auf Anfrage gewährt der Reflektor folgende nicht kombinierbare  
Preisnachlässe für Anzeigenkunden:
	 Fördermitglieder des ADFC Sachsen e.V. oder seiner Ortsgruppen  
	 10 % 
	 Fördermitglieder anderer ADFC-Gruppierungen 3 %
	 Anzeigen ausschließlich lokaler Bedeutung 6 %

Zusätzlich zu vorstehenden Ermäßigungen wird Mengenrabatt gewährt:
	 Belegung von 2 Ausgaben 3 %
	 Belegung von 3 Ausgaben 5 %
	 Belegung von 4 und mehr Ausgaben 10 %

Preise für abweichende Formate und zusätzliche Leistungen (Layout, 
Satz Ihrer Anzeige) auf Anfrage.

Anzeigen werden in folgenden digitalen Formaten ange-
nommen:
	 Fertig erstellte Druck-PDF (Auflösung 2400 dpi und Frequenz  

150 lpi ) oder .tif  (mind. 300 dpi) oder .eps (mind. 300 dpi)
	 Schriften eingebettet oder in Pfade umgewandelt. Wenn nicht 

möglich, Schriften mitliefern. Sollten Schriften fehlen, werden beim 
Druck Ersatzschriften verwendet, die unter Umständen zu anderen 
Schriftverläufen führen. 

	 Farben im CMYK-Modus ohne Sonderfarben. Mit farbverbindlichem 
Proof liefern.

	 Abspeicherung der Datei im 1:1-Original-Anzeigenformat laut  
Anzeigenpreisliste.

Müssen von der reflektor-Redaktion digitale Daten bearbeitet/geändert 
werden, werden die anfallenden Kosten in Rechnung gestellt.

darüber hinaus bei Fahrradhändlern, in Biblio-
theken und an anderen Orten zur unentgeltlichen 
Mitnahme aus.

Der „Reflektor“ hat mindestens 20 Seiten im  
Format A4 und ist vierfarbig.

__



Kontakt: anzeigen@reflektor-magazin.de

Anzeigenauftrag
für den

Per Fax an  0351 - 501 39 16
oder per Post an 
 
Reflektor Redaktion  
ADFC Dresden e.V.,  
Bischofsweg 38,  
01099 Dresden

	1/1 Seite 
	 Umschlagseite 2 

	1/1 Seite 
	 Umschlagseite 3

	1/1 Seite 
	 Innenseite

	1/2 Seite, quer
	 Innenseite  

	1/3 Seite, quer
	 Innenseite  

	1/4 Seite, quer 
	 Innenseite  

Sehr geehrte Damen und Herren,
reservieren Sie uns bitte eine Anzeige in der  
Zeitschrift „Reflektor“ für die Ausgabe(n):

 01/20__

 02/20__

 03/20__

 04/20__

 ___________________________________

zum Grundpreis von  __________ Euro.

	 Bitte berücksichtigen Sie den Rabatt in Höhe 
von 10 % für Fördermitglieder des ADFC 
Sachsen.

	 Bitte berücksichtigen Sie den Rabatt in Höhe 
von 3 % für Fördermitglieder des ADFC.

	 Bitte berücksichtigen Sie den Rabatt in Höhe 
von 6 % für eine Anzeige ausschließlich  
lokaler Bedeutung.

	 Wir sind mit Ihren AGB einverstanden.

	 Wir sind an einer Fördermitgliedschaft  
interessiert. Bitte nehmen Sie unverbindlich 
mit uns Kontakt auf. 	2/5 Breite, hoch 

	 Innenseite  
	2/5 Breite,  

	 1/2 Seite hoch
	 Innenseite   

Mailadresse des Auftraggebers Firmenstempel, Unterschrift, Datum



Kontakt: anzeigen@reflektor-magazin.de

AGB

1.	 Vorliegende Geschäftsbedingungen gelten für 
Aufträge zur Veröffentlichung einer oder meh-
rerer Anzeigen in der Zeitschrift „Reflektor“, 
herausgegeben vom ADFC Landesverband 
Sachen (Auftragnehmer), zum Zwecke der 
Verbreitung.

2.	 Für die Aufnahme von Anzeigen an be-
stimmten Plätzen wird nur dann eine Gewähr 
geleistet, wenn eine ausdrückliche schriftliche 
Zusage der Auftragnehmer das schriftlich 
zugesichert hat oder sich das aus dem Auftrag 
zur Platzierung auf den Umschlagseiten ergibt. 
Anzeigen für die Umschlagseiten werden in 
der Reihenfolge des Auftragseingangs berück-
sichtigt.

3.	 Ein Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen kommt mit einer 
ausdrücklichen Annahmeerklärung des Auf-
tragnehmers gegenüber dem Auftraggeber 
zustande.

4.	 Der Auftragnehmer behält sich ausdrück-
lich die Nichtveröffentlichung von Anzeigen 
vor, die gegen geltende Gesetze und Bestim-
mungen verstoßen oder dem in der Satzung 
niedergelegten Vereinszweck des Auftragneh-
mers zuwiderlaufen.

5.	 Gegen Aufpreis, der nach Aufwand bemessen 
wird, leistet der Herausgeber Unterstützung 
bei der Gestaltung und Erstellung von Druck-
vorlagen. Urheberrechte verbleiben grundsätz-
lich beim Auftragnehmer und können nach 
Vereinbarung entgeltlich übertragen werden.

6.	 Kosten nachträglicher Änderungen der ur-
sprünglich vertraglich vereinbarten Ausfüh-
rung trägt der Auftraggeber.

7.	 Anzeigen werden in der belegten Zeitschrift 
als solche gekennzeichnet.

8.	 Der Herausgeber gewährt die drucktechnisch 
einwandfreie Wiedergabe der Anzeigen, so-
weit diese nicht auf Mängeln der Druckvor-
lagen beruhen. Ungeeignete oder beschädigte 
Druckvorlagen werden dem Auftraggeber 
unverzüglich zurückgesandt, soweit dies vor 
dem Andruck erkannt wird.

9.	 Die Haftung des Auftragnehmers ist be-
schränkt auf ein Minderungsrecht oder Nach-
erfüllungsrecht des Auftraggebers. Weiterge-
hender Schadensersatz wird nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit geleistet. Nacher-
füllung kann erst mit der nächsten planmä-
ßig vorgesehenen Ausgabe der Druckschrift 
gewährt werden. Mängelrügen sind innerhalb 
von 4 Wochen nach dem Erscheinen beim 
Auftragnehmer zu erheben.

10.	Der  Auftraggeber erhält auf Wunsch ein Be-
legexemplar.

11.	Die Lieferung der Druckvorlagen durch den 
Auftraggeber erfolgt digitalisiert.

12.	Für die rechtzeitige Lieferung der Druckvorla-
gen ist der Auftraggeber verantwortlich.

13.	Rechnungen sind spätestens 14 Tagen nach 
Zugang zu begleichen, soweit nicht Voraus-
zahlung vereinbart ist.

14.	Verspätete Auslieferung der Zeitschrift berech-
tigt den Auftraggeber nicht zur Minderung des 
vereinbarten Preises.

15.	Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz 
des ADFC Dresden e.V.

16.	Bei Nichtigkeit einer dieser Bedingungen 
bleibt die Wirksamkeit der übrigen unberührt.

Stand: 1.1.2011


